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Hery Dekan 0. Hérold

in Minterthur.

Meine trauernden Preumde!

Wir Alle stehen unter dem Eindruck, dass wir einen

grossen Verlust erlitten haben. Wir haben einen Mann

verloren. Einen Mann seinem ganzen Charakter nach:
ehrenhaft und gediegen, selbstlos und uneigennützig,

unpartéiisch und leidenschaftslos, von grosser Einsicht

und umfassender Bilduns, von warmem und treuem

Herzen. S0 haben ihn die kennen geélernt, die als

Freunde mit ibm verkehrten. Darum ging auch von

seinem Umgang ein Segen aus; man empfing etwas von

ihm; man wurde von dem Hauche einer eédeln Lebens-

auffassung und éiner lautern Gesinnung berührt. 80

hat er sich auch im öffentlichen Leben bewährt, in den

mancheérlei Stellungen, durch die er nach und nach zu

demjenigen Posten aufstieg, den er zuletzt durch viele

Jahre hindurch bekleidéte, zu dem Posten éines Präsi-

denten unseres obersten Kantonalen Geérichtes. In allen

seinen Stellungen machten siech die gleichen Eigen— 



schaften geltend: ein érnstes und tiefes Erfassen seiner

Aufgabe, éine völlige Beherrschung seines Gegenstandes,

ein unbestéchliches Rechtsgefühl, ein idéaler Zug in der

Auffassung der Dinge, Pfichttreue im Grossen wie im

Rleinen, und dazu eine Beéscheidenbeit, die ihn nur die

Arbeéit, nicht die Ebre suchen liess. Er vollte nichts

scheinen und vorstellen; aber er wollte etwas Tüchtiges

sein und leisſten. Dem Géméinen und Schlechten war

er Peind; es war fast, als ob es sich nicht recht an ihn

heranwagen dürkfte.
Wenn éin Mann mit solcher Begabung und solchen

Oharakteéreigenschaften in hervorragender Stellung wirkt,

dann kann er Vieles und Gutes ausrichten. Was der

Entschlafene gethan, das vollzog sich seiner Natur nach

weniger vor der Oéffentlicbkeit. Aber die, welche ein

Urtheil haben, wissen seine Arbeiten zu würdigen. Und

auch wenn er nicht auf dem Geébiete der Gesetzgebung

und Geésetzeserkläarung Bleibendes geschaffen hätte, schon

das éine würde ihm zum grossen Verdienste gereichen:

dass er an der Spitze unserer Geéerichte als ein Mann

stand, zu dessen Charakter und Gesinnungstüchtigkeit

Jedermann Vertrauen hatte. Denn gerechte und éin-—

sichtige Richter sind eine wichtige Saule des Volkswobles.

Die öffentliche Thätigkeit des Entschlafenen rubte

auf éinem schönen Familienleben. Zwar war ihm die

liebenswürdige Gattin, mit der er eine überaus glück-

liche Ehe geführt hatte, schon nach wenigen Jahren

dureh éinen frühen Tod entrissen worden. Aber für

die drei Kinder, die sie ibm als theures Vermächtniss

hinterlassen hatte, fand er in seiner Schwester eine

zweite Mutter, und unter ihrer treuen Pürsorge wuchsen

sie zur Freude des Vaters heran. Sie hatten an ihm

éinen liebevollen Vater, an dem ihr Herz hing. Es 



war mehr als das Band gewöhnlichen kindlichen Ge—

horsams, was die Kinder mit dem Vater verband. Es

war éine auf grosses Vertrauen aufgebaute lebendige

Geéistesgemeéinschaft, ein inniges Zusammenleben, das

étwas von der Art vertraulicher Freundschaft an sich

hatte. So fand er in diesem trauten Kreise seiner engern

Pamilieé wie in dem geéistis und gemüthlich belebten

seiner weitern, deéeren natürlicher Mittelpunkt éer war,

die rechte Heimat seines Herzens, in deren Frieden er

die Kraft für seine Arbeit stets aufs Neue érfrischte.

In seinen jüngern Jahren hatte sich der Entschlafene

mit Eifer körperlichen DBebungen gewidmet; sie bildeten

ein treffliches Gegengewicht zu seiner geistigen Arbeit.

Er hat sich denn auch um den Fortschritt des Turn-

wesens grosse Verdienste erworben. In spätern Jahbren

zwang ihn seine Berufsarbeit immer mehr, auf Leibes-

übungen zu verzichten. Und vielleicht hat die sitzende

Lebensweéise, z2u der er géeführt wurde, das Leiden vor—

bereitet und gefördert, das im Laufe der letzten Monateé

immer bedenklicher wurde und zuletzt seinen Tod her—

beiführte. Auch in diesem Leiden hatte er sich als

Mann bewährt. Dass ér an seiner Arbeit gehindert

wurde, war séeine grösste Entbebhrung. ITm Ueébrigen

trug er sein Leiden mit Géduld. Die ruhige, harmonische

Heéeiterkeéeit seines Géistes hielt auch unter den Schmerzen

Stand und machte den Seinigen die Pflege leicht. Als

die Géwissheit des Todes an ihn herantrat, beugte er

sich in demüthiger Ergebung und ohne Klagen unter

die höhere Hand.
80 ist er von uns geéegangen, viel früher, als wir

es vor kurzer Zeit noch dachten. Wir Alle, die Seinigen

voran, hätten ihn gerne noch lange in unserer Mitte

gehabt. Erist eigentlich mitten aus der Arbeit abge— 



rufen worden. Das ist schmerzlich, aber es ist doch

auch schön. Er hat redlich gewirkt, so lange es für

ihn Tag war, so lange ihm Gott Leben und Rraft ver-

lieh. Sein Andenken wird im Segen fortwirken. Mir

aber nehmen von dieser ernsten Féier den Vorsatz mit

heim: Auch wir wollen suchen, Jeder an seinem Platze,

so treu und gut zu sein, wie er gewesen ist. Amen.

 



Hery Obérrichter O. Kronauer

in Minterthur.

Mit tiefem Schmerze hat das Kollegium des zürche—

rischen Obergerichtes, welchem Herr Dr. Strauli seit

bald 25 Jahren angehörte, von dem Tode seines lang-

jahrigen Vorsitzenden Akt genommen. Die Mitgleder

alle haben mir die ehrenvolle Aufgabe übertragen, in

ihrem Namen des Abgeschiedenen in dieser Trauerstunde

mit WMorten der Anerkennung zu gedenken; mit doppelt

schwerem Herzen erfülle ich diese Pflicht, da mir per—

sönlich nicht nur der hochgeschätzte Präsident und

Kollege, sondern auch der liebe, verwandte Freund

entrissen wurdeé.

Das allgemeine Lebensbild des Herrn Dr. Emil

Strauuli ist bereits andern Ortes mehrfach geboten worden

und Kann hier auf die Deétails seines öffentlichen Wirkens

nicht so éeingetreten werden, wie er ées wohl verdient

hätte. Ich beschränke mich auf einiges Wenige, was

mit seiner Thatigkeit als Richter unmittelbar zusammen-

hängt. Nachdem er als Mitglied und Präsidium des

Bezirksgerichtes Winterthur die nöthige praktische Vor—

bildung gewonnen, trat Sträuli 1869 in das Kantonale

Obergeéricht ein, — uüberzeugter Demokrat im Sinne der

damaligen Zeit, noch voll von den Idéen der schaffungs-

freudigen Periode der Veérfassungsrevision und bereit, 



den freibeitlichen Geist auch in seine künftige Wirk-

samkeit hineinzutragen. Aber niemals war er éxtrem

in seiner Parteéistellung, niemals liess er sich verleiten,

derselben irgend welehe Macht bei Entscheidung ein-

zelner Fälle einzuräumen. Den Aplass zur Verwirk-

lichung jener Ideen fand er als Mitglied der gesetz—

gebenden Revisionskommission und speziell in den Jahren

1872-1874 bei Ausarbeitung der neuen Gesetze über

die zürcherische Rechtspflege. Neben seinen Freunden

Dr. Honegger, Dr. Schneider und Andern schuf er bier

éein Werk, das der beréchtigten fortschrittlichen Neue—

rungen viele brachte. Da wurde der Prozessgang ver—

einfacht, die Prozessbosten vermindert, an Stelle der

Kollegialgerichte für Bagatellsachen trat Einzelkompée—

tenz, die Stellung des Handelsgerichtes wurde erweitert,

die Thatigkeéit der Suppleanten intensiver gestaltet, die

Grundsatze der Oéffentlichkeit und Mündlichkeit in

Zivil- und Strafprozess durchgeführt bis zur öffentlichen

Beérathung in den obersten Kollegialgerichten, — an

Stelle des Eides trat das bürgerliche Zeugniss, — der

Grundsatz freier Beweiswürdigung érsetzte die alten,

verschnörkelten Beweistheorien. Sträuli hat dieses, von

ihm mitentworfene Gesetz in die Praxis wesentlich ein-

gefübrt, besonders nachdem er 1876 an Stelle seines in

die Advyokatur zuruckgetretenen Freundes Dr. Honegger

den Vorsitz des obersten Gérichtsbofes übernommen.

Das MWerk hat sich in der Praxis im Weéesentlichen durch-—

aus bewährt und eingelebt,— nur eéinzelne wenige,

mebr formelle und 6Gkonomische Aenderungen erlangten

seither Gesetzeskraft, und das Gefühl, von welchem

Sträuli selbst durchdrungen war und welchem er 1886

in éinem öffentlichen Vortrage Ausdruck verlieb, dass

die unbeschränkte Advokaturfreiheit durch Wiedeérein-— 



führung éines Staatsexamens für Juristen eingedämmt

werden sollte, ist bis jetzt, trotz seiner Béerechtigung,

blosser Munsch geblieben.
Seit dem Jahre 1876 reédigirte Sträuli Jahr um

Jahr die Jahresberichterstattung über den Gang unseres

Justizwesens, mit systematischer, statistischer Bearbeitung

ihrer Resultate. Das werthvollste Denkmal aber setzte

eér sieh Anfang der achtziger Jahre in dem zu éinem

unentbehrlichen Handbuche gewordenen Kommentar 2zu

den Gesetzen über die Rechtspflege, einer, wie er sich

selbst ausdrückte, objektiven und möglichst vollstandigen

Darstellung der dem Gésetze vorausgegangenen und sich

ihm anschliessenden Rechtsprechung. Seine Hoffnung,

dass diese Arbeit dem Rechtsuchenden eine tüchtige

Wegleitung und der Praxis festen Halt bieten werde,

ist vollauf in Erfüllung gegangen.

Als wichtigere gesetzgeberische Kommissionen, denen

Dr. Sträuli noch angehörte, und in denen er jeweilen

massgebendes Wort führte, seien noch érwabnt, die⸗

jenigen zur Revision des Polizeigesetzes vom Jahre 1875

und 1881 und zur Einführung des Bundésgeésetzes über

Schuldbetreibung und Konkurs und schliesslich noch

kurz Konstatirt, dass auch die h. Bundesversammlung

ihn durch die Wabl zum Suppléanten des schweizerischen

Bundeésgeérichtes ehrte, und der Bundesrath seine be—

wabhrte Arbeéit in der Kantonalen Reéchtsstatistik würdigte

dureh Berufung in die Kommission für die Statistik des

eidgenössischen Konkurs- und Bétreibungswesens.

Im Obergerichte aber, da war der eéigentliche Sitz

seiner Thatigkeit. Die Geschäftsleitung an sich erfordert

ganz bédeutenden Aufwand von Zeit und Arbeitskratft

und seit der Aufhebung des frühern UVnterschiedes von

Zivil- und RKriminalabtheilung vollständige Beherrschung 



 

  aller der vielseitigen Gebiete des Rechtslebens. Strauli

zeigte, dass er voll und ganz den Aufgaben gewachsen

war. Er fragte nie, was und wie viel gibt's zu thun,

wie kKomme ich zu méeiner Erholungszeit? — das Erste

und Massgebende war die Anforderung an sich selbst

zur Erfüllung der an ihn heérantretenden Aufgaben.

Gerecht, unparteiisch in der Entscheidung der vorge—
tragenen Rechtssachen wog er bei der Geschaftsverthei-

lung auf die einzelnen Mitglieéder jedem das gleiche

Mass zu, verlangte er aber auch von Jedem rechtzeitige

und ganze Erfüllung der Pflichten. Unter seinem Vor—

sitz mässigten sich die Parteivertreter in persönlichen

Angriffen auf ihre Gegner, im Richterkollegium glichen

sich die Parteischattirungen aus, soweit solche vorhan-—

den. Er wusste, wo nöthig, zu vermitteln, — auch in

schwierigen Eventualabstimmungen die Sache auf den

richtigen Punkt zu führen und wenn er bei gleich—

getheilten Stimmen den Stichentscheid abzugeben hatte,

so geschah es immer mit überzeugenden Gründen und

oft erst die rechte Lösung im letzten Votum bietend.

In jedem Einzelfall zeigte er gründliche Kenntniss der

Akten und eingehende Durcharbeitung der reéchtlichen

Fragen. Mit vortrefflichem Gedächtniss, reichem Wissen

und reicher praktischer Erfahrung ausgerüstet, war er

so recht das Vorbild seiner Kollegen und zum Präsi-

denten geschaffen. Stets beéreit, mit Rath und That an
Hand zu gehen, auch in Stadien der Sache, da er

eigentlich nicht direkt mitzuwirken batte, machte er

sich Jeden zum Fréeund von den Vielen, die im Laufe

der Jahre dem Geéerichte zugetheilt wurden. In dem

schwierigen Amte der Audienzgebung gegenüber dem

Publikum wusste er staunenswerthen Gleichmuth zu

bewahren, — unverdrossen legte er jede Arbeit weg,

   



um den Aermsten nicht warten zu lassen, — gerne war

er auch jeder Zeit bereit, den vielfachen Begehren um

Verschiebung von Terminen u. s. w. zu entsprechen, die

so oft an die Geschäftsleitung gestellt werden.

Ibm folgt Anerkennung und Dankbarkeit seiner

Kollegen für getreue Pfichterfüllung in's Grab. Neidlos

und in der Geéewissheit, dass ihre Wahl auf den Besten

falle, haben sie ihn seit 1876 an jeder Jahreswende

einstimmig ersucht, den Vorsitz in ibrem Kreise wiederum

zu übernehmen, — ohne Rückhalt haben sie je und je

am Jahresschlusse wieder Konstatirt, dass er das Beste

geleistet hat. — Mag in dieser Anerkennung auch für

die schwergeprüfte Familie ein gewisser Trost liegen in

dieser Trauerstunde.

 



Herry Professor De. A. Schnheider

in Zürich.

Es ist in beredter Weise der hohen Verdienste ge—

dacht worden, welche unser J. selige Dr. Emil Sträuli

sich um die Réchtspflege unseres engeren und weiteren

Vaterlandes in verschiedenen amtlichen Stellungen er—

worben hat, und in warmen WMorten wurde daran er—

innert, was eér den Seinigen, seiner engéeren und weiteren

Familie geweésen ist. Gestatten Sie, dass nun auch ein

Fréund Namens der Freunde hier des Verstorbenen ge—

denke, und halten Sie es ibm zu gut, wenn es nur mit

wenig Morten geschiebt, denn die tiefe Trauer ist

wortkarg.

Und doch thut es wohl, die Gestalt des entschlafenen

Fréundes noch éeinmal in ihrer vollen Blüthe und Kraft

vor der Seele aufsteigen zu lassen, und dessen, was er
uns geweésen ist, sich zu érinnern.

Noch sehe ich ibn vor mir als Stud. jur., stark

und gesund an Körper wie an Geéist, bedächtig im Er—

fassen, aber unentwegt festhaltend, was er einmal als

wahr und gut erkannt, eifris und vor Allem voll regen
Pflichtgefühls, dann aber auch wieder urgemüthlich und

fröhlich mit den Fröhlichen. Ein tüchtiger und erfolg-

reicher Turner, hatte er seine akademischen Studien

noch nicht abgeschlossen, als er schon die Stelle eines

Turnlebrers am Gymnasium in Winterthur übernahm. 



  

 

   Und wahrend er diesem Unterrichte mit der ihm eigenen

Pflichttreue oblag, arbeitete er an seiner juristischen

Abhandlung über die Nutzniessung von Consumtibilien

und unkörperlichen Sachen. Er schied aus derselben

einen Abschnitt aus über den Niesbrauch an Rapital-

forderungen nach gemeinem und zürcherischem Rechte,

und verwendete ihn als Inauguraldissertation, die er

dem Andenken an seinen verstorbenen Onkel, demtreff-

lichen Fürsprech und Nationalratbh Benjamin Brandli,

in dankbarer Liebe widmete. In klarem, fliessendem

Styl geschrieben, unterscheidet die Abhandlung scharf-

sinnig zwischen verbrauchbaren und nichtverbrauch-

baren Forderungen, eine Unterscheidung, die 20 Jahre

spater ein andeérer Bearbeiter dieser Lebre, Stammler

in Halle, wie es scheint ohne sein Buch zu kennen, zu

begründen versucht hat.
Was aber dieser Arbeit besonderen WMeéerth gab,

das war der Umstand, dass sie eine der ersten war

unter denen, weleche die Wissenschaft des römischen

Réchtes auf unser zürcherisches privatrechtliches Ge—

setzbuch in Anwendung brachte, und so das praktisch

geltende Recht wit dem scharfen, kritischen Geéiste der

Altmeister juristischer Kunst durechdrangen. Und gerade

dacdurch ist diese Dissertation, die dem jungen Juristen

den Doktortitel mayno cum laude eintrug, das Litel-

blatt seines ganzen nachberigen Wirkens geworden.

Alle seine geistigen Kräfte, all sein Wissen und

RKöénnen stellte er in den unmittelbaren praktischen
Dienst seines Landes, und Sie haben gebört, wie viel-

fach undvielseitig sie von diesem in Anspruch genommen

worden sind, und mit welchem Erfolge.

Im Obergeérichte trafen wir uns wieder, und da

eérst lernte ich seine Freundschaft recht würdigen und



schätzen. Festhaltend an seinen juristischen und poli-—

tischen Deberzeugungen, ehrte er mit voller Anerkennung

die Anschauungen und Deberzeugungen Andeérer, und

es ist mir nicht ein Fall bekannt geworden, in welchem

die Verschiedenheit der Ansichten seine freundschaft-

lichen Gefühle irgendwie getrübt hätte. Denn seine

offene, rückhaltloss Natur musste auch bei seinen

Freunden die gleiche offene aufrichtige Sprache wach-

rufen; und wie alles Kleinliche, jeder Neid und jede

Missgunst ihm fremd war, so hätten auch seine Freunde

sich vor ihm und vor sich selbst Schämen müssen, wenn

sie sich je auf einem solch kleinlichen Gefühble ertappt

hätten. Wie gerne anerkannte im Geéegentheil der Eine

des Andern Erfolge und freute sich an der Anerkennung
die dieser fand!

Und wie das Kleinliche, so stiess ihn das Gross-

thun ab. Er liess sich nicht imponiren durch den

Schein, und unsympathisch war ihm alles Wortgepränge.

Er lächelte über die Eitelkeit, die darin sieb Kund thut,

und sein scharfer Verstand fand schnell hberaus, wie

Klein unter der prunkenden Schale der Kern war.

Deberhaupt war ihm alles Deberschwengliche zu—

wider; ihn z08 das Einfache, Natürliche, Aechte an.

Nicht als ob er ein nüchterner Verstandesmensch ge—

wesen wäre; im Geégentheil, wie herzlich Konnte er im

engen Freundeskreise siech freuen und Freude um sich

verbreiten; wie hat er schon vor 25 Jabren, als wir

zusammen in Italien reisten, in Geéesellschaft seiner

Schwester, die wie eine Mutter für uns sorgte, und

eines jüngeren Reisegefährten, jeweilen am Abend, wenn

wir von Strapazen ermüdet um den Tisch sassen, so

behaglich und vergnügt uns ermahnt, unser Gémüth
nicht so sinken zu lassen! 



Verzeihen Sie, wenn ich so viel von eigenen Er—

lebnissen spreche, sind sie ja doch typisch für unseres
lieben Freundes ganzes Wesen, und entsprechen auch

gewiss dem, was joeder seiner engeren Freunde mit ihm

erlebt und erfahren hat. Wobl sagt der Dichter:

Und steigen auch in der Jahre Lauf,

Wenn des Lebens Reise vollbrachtist,

Erinnéerungen wie Sterne auf,

Sie zeigen nur, dass es Nachtist.

Aber es sind doch Sterne, golden glänzende Sterne,

diess Erinnerungen; und wir wollen von der irdischen

Hülle unseres innig geliebten Freundes nicht scheiden,

ohne zu sagen, wie diese Sterne uns leuchten werden

bis an unser eigenes Lebensende, Leitsterne, die uns

immer mahnen, wabhr, eéeinfach, offen, bieder, treu den

Unsrigen, den Freunden, unserer Pficht zu sein, wie

er es immer gewesenist.

 



Herr Stadtschreiber De. C Schenk

in Minterthup.

Hochverehrte Trauerversammlumq!

Die Kunde vom Hinschied Dr. Emil Strauli's hat

in weitesten Kréisen die schmerzlichsten Empfindungen

wachgerufen.
Mit den nächsſten Verwandten und Angeböérigen,

mit den Kollegen des Verstorbenen im Berufeé, mit seinen

Freunden im engern und weéeitern Sinne stehben tief—

trauernd und schmerzbewegt am offenen Grabe des Ver—

blichenen Vertreter der Turnerschaft seiner Vaterstadt,

seines Heimatkantons, des ganzen Vaterlandes.

Wie ein guter Familienvater und Bürger, wie eéin

trefflicher Richter und Beamter, wie ein vollkommener

Mensch und Fréeund, so war der nunmehr Verstorbene

auch éin héervorragender Jünger und Lebrer, Freund

und Bérather der édlen Turnéerei.

Ein Jünger und Lehrer! In blühenden Alter von

19 Jahren hat sich Emil Sträuli, damals studiosus juris,
am éidgenössischen Turnfeste zu Chur im Jabre 1853
den zweiten Lorbéer eérrungen und im Jabre darauf,

am eéidgenössischen Féste in Freiburg, den vierten ge—

krönten Preis im Kunstturnen. — Vom Jahre 1856 -65
war er vorzuglicher Turnlehrer in Winterthur, än welcher

Steéllung ihm vorausgégangen waren Emil Mäller, gegen- 



— ——

wartiger Bezirksarzt in Winterthur und Moritz Ganzoni,

Schwager des Verblichenen. — Geéewiss war Winterthur

von jeher ein guter Boden für richtige Pflege und ge—

sunde Entwicklung Körperlicher Debungen, und mancher

Sieger im turnerischen Wetthampfe verdankt seinen

Erfols der Winterthurer Schule. Aber binwiederum

bedurfte es auch der besten und tüchtigsten Kräfte, die

Hand anlegten und sorgsame Mache bhielten, um der

Stadt und ihren Schulen und ihren Vereinen den guten

Ruf in der Turnerwelt zu erhalten und 2zu festigen.

Dazu aber hat Emil Sträuli sein reichlich Theil bei—

getragen als Jünger und Lebrer der Turnkunst. —

Aber auch als ihr Freund und Berather steht er

gross und als eine Leuchte für Mit- und Nachwelt da!

Wo es galt, auf turnerischem Gebiete etwas zu

schaffen und Geschaffenes zu erhalten und zu pflegen,

sprang er ein und griff mit ebenso sicherer als fester

Hand 2u.
In seiner Vaterstadt war Emil Sträuli von 1868-76

Mitglied und trefflicher Präsident der Turn- und Waffen-

kommission.
Im Stadtturnverein Winterthur nahm er die längste

Zeit eine ganz hervorragende Stellung ein; sieben Jahre

war er Präsident desselben und schon von 1856 an

dessen Ehrenmitglied.
Den Männerturnverein Winterthur half er im Jahre

1861 gründen, war sein erster Präsident wahrend vielen

Jahren und gehörte ihm bis zu seinem Tode als treues

Mitglied an.
Immerfort lag ibm die Pflege der körperlichen

Debungen aller Stufen auf dem Géebiete unserer Ge—

meéinde ganz ausserordentlich am Herzen, wenn sich

auch seine eigene Thätigkeit mit den Jahren mehr auf 



—

dem weiteren Boden des Kantons und der Eidgenossen-

schaft bewegte.
Unter dem Vorsitz? Emil Sträuli's wurde am 12. Fe—

bruar 1860 der zürcherische Kantonalturnverein im

„Lammli“ zu Winterthur gegründet, er hat seine ersten

Statuten entworfen und auch die späteren abgeünderten

trefflichen FPassungen derselben waren sein Werk. Bis

1876 gehörte er dem Kantonalen Vorstande als Präsident

und alsdann — da ihm die Arbeéitslast seiner neuen

amtlichen Stellung als Präsident des zürcherischen Ober-

gerichtes die Beibehaltung des Vorstandspräsidiums nicht

mehr gestattete — wéeitéere vier Jahre als Mitglied an.

— 2Zwanzig Jahre diente er dem aus einfachen und

schlichten Anfängen gross und kräftig gewordenem

RKantonalturnvérein in hervorragendster Stellung. — Als

Kampfrichter hat er bei fast allen Kantonalen Feésten

von 1860-1877 mitgewirkt. Dem ersten kantonalen

Turnfeste von 1860 in Winterthur stand er als Fest-
prasident vor. Seit 1881 war er Ebrenmitglied des

zürcherischen Kantonalturnvereins. — Aber auch seit-

dem stets Fühlung mit ihm 2zu halten, bis auf seine

letzten Tage, war ihm Beéedürfniss. — Erhat seine treff-

lichen Dienste bei der auf Grund der Neuordnung der

Dinge auf eidgenössischem Boden vor wenigen Jahren

nothwendig gewordenen Revision der Statuten des zürche—

rischen Kantonalturnvereins auf die erste Anfrage hin

freudig und bereitwilligst zur Verfügung gestellt. —

Dem im Jabre 1832 gegründeéten eidgenössischen

Turnveérein leistete er in den mannigfachsten Stellungen

trefflichste Dienste. Als Kampfrichter sehen wir ihn in

den Jahren 1857-64 an den eidgenössischen Turnfesten

von Aarau (1857), Bern (1858), Zürich (1859), Basel

(1860), Schaffhausen (1863), St. Gallen (1864). 



—

Fast in allen Kommissionen, welche prinzipielle

Réorganisationsvorschläge zu machen und Statuten oder
Reglemente zu entwerfen hatten, wirkte unser Freund

mit, méistens neben dem ibhm vor einigen Jahren (1887)

im Tode vorangegangenen Turnvater Niggeler, dessen
rechte Hand er war.

Er stand mit an der Spitze, als es galt, der 1857

in Langenthal gemachten Anregung der Einführung von

Vorturnerkursen Gestalt zu geben, und gleichfalls, als

es sich um die erste Anregung handelte betreffend die

Frage der Einführung des Sektionswettturnens.

Bei der „Schweizerischen Turnzeitung“, welche im

Jahre 1858 gegründet wurde, stand Emil Sträuli an

der Spitze der Mitarbeiter des Turnvater Niggeler, der

die Redaktion übernommen hatte. Erſist bis zu seinem
Tode unter den Mitarbeitern geblieben.

Und wenn er auch nicht bei den Mannen war,

welche am 31. Juli 1868 im „Maulbeerbaum“ in Bern

zur Gründung des schweizerischen Turnlebrervereins

zusammentraten, so fallen ibm doch — wie wir wissen

— erhebliche Verdienste um das Zustandekommen des-

selben zu; später gehörte er auch dem Vorstande an.

Er war auch Mitglied der Achterkommission, welche

1859 — anlasslich des eidgenössischen Turnfestes in Zürich

— eéingesetzt wurde, um unter dem Vorsitz Niggeler's

den Entwurf für neue Statuten des eidgenössischen Turn-

veréins auszuarbeiten und auf Grund derselben zugleich

Vorlage zu machen bétreffend ein neues Reglement über

die Organisation der eidgenössischen Turnfeste.

Deberall war er dabei, wo es Arbeit gab; überall

ist er seiner Aufgabe nicht nur gewachsen gewesen,

sondern auch den übernommenen Pflichten stets bis auf's
Aéusserste und Kleinste gerecht geworden. — 
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Seit 1862 — dem eidgenössischen Turnfeste in

Neuenburg — ist unser verstorbene Freund Ehrenmit-
glied des eidgenössischen Turnvereins. —

Und nun — ist er nicht mehr. — Sein Name aber

wird fort und fort leben im Andenken der Turner und

vorab der zürcherischen Turnerschaft!

„Derstolze Löwe unseres kKantonalen Turnerbanners
— sein Werk, wie der Verein selbst — wird den Namen

Emil Sträuli noch oft hinaustragen in die Gaue des

Vaterlandes, wenn er auszieht zum Kampfe gegen

Dunkelheit und heuchlerische Vorurtheile; wenn er in-

mitten heller Turnerschaaren muthig einstebht für die

Erziehung eines kernhaften, freihbeitsstolzen, vorwärts-

und aufwartsstrebenden eidgenössischen Geschlechtes! —

Wer so in reichster Segensfülle von Blüthen und

Früchten in die kühle Gruft sinkt, — dem muss die
Erde leteht sein

Von diesem Munsche beseelt nimmt mit den An-—

verwandten, mit den Kollegen im Berufe und mit den

Fréunden allerwärts Abschied von dem grossen Todten
die Turnerschaft der Stadt, des Kantons, des ganzen
Vaterlandes. —

Sein Andenken wird leuchtend und zündend fort—
leben in unseren Herzen! —

 



 

  
Nekrologe.

 

„Der Landboteé“

vom 5. April 1894.

Aus dem harten Griff hoffnungsloser Krankheit hat

der Tod sanft érlöst einen der ersten Bürger unseres

Landes, éine Zierde seiner Vaterstadt, eine Saule der

züricherischen Demokratie, einen Familienvater von

idealem Gehalt, einen Freund von goldenem Korn.

Gestern Nachmittag 3 Ubr ist er nach Kurzer Bewusst-

losigkeit verschieden, nachdem die Vorbereitungen zu

einer Operation dargelegt, dass eine solche unmöglich
zum Rettungsanker werden bönnte.

Emil Sträuli war geboren am 20. April 1834.

Seinen Jugendunterriebt empfing er an den Schulen

Winterthurs, seine Studien als Jurist machte er in

Zürich, Heidelberg und Berlin. Zum Advokatenberuf

ohne ausgesprochene Neigung wandte er sich, in seine

Heéimat zurückgekehrt, der res publica, dem Dienst des

Geméinwesens zu, dem ér bis an sein Ende mit rubig

stiller, aber tief greifender Energie treu gebliebenist.

In blühender Jugendkraft, stark und gewandt, war

er ein warmer Freund und kundiger Jünger der edlen

  



 

Turneérei; die ibm angebotene Stelle eines Turnlebrers

von Winterthur nahm er mit Freuden und innérem

Beruf an, und bekleidete sie von 1856 bis 1865 mit

Ehren und grossem Erfolg. Bald stand er unter den

Ersten der schweizerischen Turnkunst; die Bebörden

ubertrugen ibhm die Leitung von Turnkursen für Lehrer,

und er hat dazu eine heute noch nachwirkende Anleitung

verfasst. Vom Jahre 1861 bis 18650 war er Cbef des

Winterthurer Rettungsborps. Er war der Gründer und
langjährige Präsident des Kantonalen Turnvéreins.

Dass éin Mann von séeiner geistigen Bedeutung und

den gründlichen, allezeit sorgsam gehüteten und weiter

entwickelten Studien früh auch zu andérer Thatigkeit

Kommen musste, Konnte nicht ausbleiben. Er wurde

Aktuar des Schulrathes, der Schulpflege, der RKirchen-

pflege, von 1860 bis 1866 auch der Bezirksschulpflege.

Sein Leben lang lag ihm, dem warmen und thatkräftigen

Freund der Jugend, die Schule besonders am Hérzen.

Für seinen speziellen Beruf als Jurist öffnete im

Jahr 1861 sich ihm die Laufbahn durch eine Vakanz

im Winterthurer Beirksgericht. Acht Jahre blieb er

Mitglied dieser Behörde, von Anfang an éine hervor—

ragende Stellung einnebmend, seit 1865 deren Präsident.

Auch in letzterer vielbeschäftigter Stellung blieb er der

Sorge dafür treu, dass die heranwachsende Jugend in

gesundem tüchtigem Körper eine gesunde Séele bergen

könne; er ward 1866 Präsident der Turn- und Kadeétten-

Kkommission, und blieb es, bis die Berufung zu den

höchsſten Funktionen des Landes ihn fortanm allein und
ganz in Anspruch nahm.

Im gleichen Jahr, 1866, wählten seine Mitbürger

ihn zum Mitglied des Grossen Rathes, zu éiner Zeit,

da die Vorzeichen der Volksbewegung, aus welcher die
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Neugestaltung des zürcherischen Staatswesens hervor—
ging, sich zu manifestiren begannen. Im engern Gemein-
wesen von Anfang an ein warmer und eéntschiedener
Fréeund des Fortschrittes, zögerte er nicht, auf dem
kantonalen Boden der demokratischen Idee und Beée—
wegung sich zuzuwenden, und er ist ihr treu geblieben
bis an's Endeé, auf reine Deberzeugung fest gegründet,
mit wenig Worten tief wirkend, ledehtend in Bürger—
tugend und hoher Pflichterfüllung. Er ward 1868 Ver-
fassungsrath und gehörte von 1869 bis zu seinem Tod
weiterhin der obersten gesetzberathenden Beéhörde des
Landes, nunmehr Kantonsrath gehéissen, an.

Nunmehr eéerschloss sieh ihm auch die Laufbahn,
in welcher er die ganze Erfüllung seines Berufes fand
und zugleich dem Lande die volle Summe der Dienste
leistete, für die sein inneres Wesen angélegt war. In
das neu Konstituirte Obergeéricht wurde er vom Kantons-
rath 1869 gewahlt; mit dem Jahre, da diesem Rollegium
die eigene Wahbl seines Präsidenten anheimgegeben
wurde, 1876, trat er an die Spitze des obersten Geéerichts-
hofes, an weélcher ihn Jahr um Jabr seine Rollegen
bestâtigten, gewissermassen selbstverständlicher Meéise.
Denn eér war ein Richter von ungewöhnlichen Eigen-
schaften, ein Richter von Gottes Gnaden, dem auch
seine politischen Gegner Kéeinen Augenblick ihre Achtung
und ihr unbédingtes Vertrauen versagten. Mit durch—
dringender Scharfe das Kleinste und Einzelnste erfassend,
behielt er stets den freien Blick auf's Wesentliche und
Ganze, und was ér sprach, schrieb und entschied, dem
fühlte Jedermann an, dass es auf dem Felsen un—
erschuütterlicher reiner Géréchtigkeitsliebe und Deber-
zeugung ruhe. Damit verband er eine ungewöhnliche
Arbeitskraft und éinen nie raſstenden Bienenfleiss. Die 
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Jahresberichte über den Gang der zürcheérischen Rechts

pflege hat er fast alle bis in's Einzelste, auch im

statistischen Theil selber ausgearbeitet; in der Rechts-

wissenschaft hat er durch seinen Kommentar zum Gesetz

betreffend die zürcherische Rechtspflege sich ein ehren-

volles Denkmal gesetzt, das vom Jahr 1883 bis heute

so manchem angehenden Diener und Jünger der Themis

als treuer und willkommener Führer gedient hat. Zu

solcher Leistung war er aber auch dadurch beéesonders

befähigt und beéerufen, dass er seit 1872 als Mitslied

der kantonsräthlichen Kommission an der Berathung

und PFeéeststellung des Geésetzes betreffend die Réechts-

pflege bervorragenden Antheil genommen hatte. Als

és sieh 1886 um Revision des kantonalen privatrecht-

lchen Gesetzbuches handelte, war es von vornheérein

gegeben, dass er an die Spitze der betreffenden kantons-

rathlichen Kommission trat. Seine hohen Eigenschaften

als Jurist und Richter waren schon längst im weitern

Vaterlandeé gekannt und gewürdigt, als er im Jabr 1889

von der Bundesversammlung zum Suppléanten des

Bundeésgeérichtes gewahlt wurde.

Die sozusagen wikroskopische Scharfe seines Urtheils

bei allem WMeitbliß machten ihn auch besonders géeignet

zu einer Funktion, welche in bescheidenem Géewande eine

grosse Bedeutung birgt: 1878 wurdé er Mitglied, 1881

Präsident der Redaktionskommission des Kantonsrathes,

als welcher er seither fast immer die Réferate über

die den Geésetzen zu gebendé Schlussgestaltung hielt.

Ursprünglicb zu blos formaler Thätigkeit bestimmt, hat

diese KRommission ab und zu auch sachlich eérhebliches

Geéewicht in die Waagschaale gelegt, dürre Zweige aus—

gehauen und manches in der Kantonsräthlichen Berathung

ausgerenkte Glied an seinen richtigen Ort gestellt. 



In Ewil Sträuli's MWesen haben sieh Starke und

Milde in wundersamer Meise verbunden; durch sein

ganzes Thun und Lassen drang der Widerschein einer

in sich geéfestigten, befriedigten und geklärten Séeele.

Er kKonnte darum auch keinen Feind haben. Den Seinen

war er bester Vater und Freund. Viele, die mit ihm in

ernstem Schaffen oder heiterer Gesellschaft verbunden

waren, beklagen heute seinen Hinschied in aufrichtiger

Trauer. In der ungeéthéilten Achtung und Anerkennung

seiner Mitbürger legt das Vaterland ihm den Palmzweig

auf das Grab.
Den starken, kerngesunden Mann bhat schliesslich

ein tuckisch schleichendes Debel gefaällt. Er hat dasselbe

als ein Held getragen; nie ist eine Klage über seine

Lippen gekommen. Nur éines hat er geéfürchtet, eine

lange Arbeitsunfähigkeit, von der sich ihm noch unlängst

zu seinem Herzleid beim Besuch zwéeier seiner liebsten

Jugendfreunde éein trauriges Bild vor die Augen gestellt

hatte. Das Geschick hat ihn gnädig davor verschont.

Nach einer Unterbrechung von mehreren Monaten ging

er vor ein paar Wochen noch einmal nach Zürich, um

an den Arbeéiten des Obérgeérichtes theilzunehmen; es

war die letzte Handanlegung an sein Lebenswerk, dann

versagte ihm für immer die Kraft. Letzten Freitag

machteé er, still gefasst, nochmals die Reise nach Zürich,

zum entscheidenden Versueh, ob sein Leben durch

chirurgischen Eingriff noch zu retten sei. Essollte sieh

nicht als mögliech erweisen. Dem Tode unabweislich

vergeben, ist er gestern still und schmerzlos zum éwigen

Frieèden eingegangen. 



„NMeues Winterthurer Tagblatt“

vom 5. April 1894.

Vor eéeinigen Monaten musste die zaäahe Natur unseres

verdienstyollen Mitbürgers im Kampfe mit eéinem ver—

zehrenden innern Leiden sich aufs Rrankenlager zurück-

ziehen. Der Patient rang sich vor ein paar Wochen

noch einmal empor, aber nur um desto wuchtiger nieder—

geschmettert zu werden. Die letzte Hoffnung wurde

auf Beéseitigung des fressenden Darmkrebses durch

operativen Eingriff gesetzt. Allein es war zu spät. Dr.

Sträuli sollte vom Krankenhaus zum „Rothen Rréuz“

in Zürich, wohin er letzte Woche verbracht worden

war, leider niebt mehr lebend zurückkehren. Er ver—

schied daselbst am Nachmittag des 3. April.

Herr Emil Sträuli wurde geboren am 20. April 1834

in Minterthur. Nach Absolvierung der WMinterthurer

Schulen besuchte er von 1880-53 das Gymnasium in

Zürieh. Wahrend drei weiteren Jahren gab er sich

juristischen Studien hin an den DUniversitäten von Zürich,

Heidelberzg und Berlin. 1856 wurde er Aktuar des

Schulrathes, der Schulpflege und der Rirchenpflege.

Ein eéifriger Turner, wurde er zum Turnlebrer gewäblt;

überhaupt eéerwies sich Sträuli manigfach als grossen

Förderer des Turnwesens. So war er Mitbégründer

und Präsident des kKantonalen Turnvereins. Durch 



éinen Unfall GBeinbruch) gezwungen, gab er die Turn-

lehrerstelle auf, setzte seine juristischen Studien fort

und wurde 1861 in Zürieh zum Doktor promoviert.

Ins gleiche Jabr fallt seine Wahl als Bezirksrichter in

Winterthur. Nach der Wabl Spillers ins Obergericht

wurde Strauli 1860 Bezirksgérichtspräsident. 1866 wurde

er Mitglied des Kantonsrathes und Ersatzmann des Ober-

gerichtes, 1867 Präsident der Turn- und Kadeétten-

Kommission in Winterthur, 1869 Mitglied und 1876,

nach dem Weggang seines besten Freundes Honeégger,

Praäsident des Obérgérichtes. 1876 wäblte ihn der

RKantonsrath zum Mitglied der Kommission für Gesetzes-

redaktion. Wiederbolt von seinen demokratischen Partei-

genossen zur Präsidentschaft vorgeschlagen, lehnte Sträuli

die Kandidatur stets bescheiden ab. Mit Honégger und

Schneéider redigierte er 1873,74 unser neues Gesetz be—

treffend die zürcherische Réchtspflege, zu welechem er

1883 éeinen Kommentar herausgab, der, eine Kolossale

Sammel- und Sichtarbeit, als sicherster und unentbebr-

lichster Begleiter jedes zürcherischen Juristen hoch-

geschatzt wird. 1886 wurde Sträuli Präsident der

Kommission für Revision des bürgerlichen Gesetzbuches,

1889 Suppleant des Bundeésgeérichtes. Zu dem wobl—

begründeten guten Ruf des zürcherischen Obergerichtes

hat er in vorderster Reibe beéeigetragen.
Diesen biographischen Notizen aus dem inbalts-

reichen Leben des hochverdienten, biederen Mannes

fügen wir das folgende von Freundeshand geschriebene

Charakterbild des Verstorbenen bei:
Es liegt eine grosse Summe schwerer Geistesarbeit

in dem RKreise des Menschenlebens, das siech mit dem

Tode unseres Mitbürgers abgeschlossen hat, von lauter

Arbeéeit für Staat und Volk, mit gutem Willen, blarem 



 

  Verständniss und festem Sinn unternommen und mit
unentweégter, nie vankender Treue durchgeführt bis
zum Ende. Und mitten aus der vollen Thaätigkeit ist
er auech abberufen worden. Und die wenigen Tage,
die ihm im Veérlauf der tückischen KRrankheit als schein-
bar gesunde noch geschenkt waren, auch diese gehörten
nicht der Ruhe und Erholung, auch diese legte er zu
den Tausenden der Tage angestrengter Arbeit, die hinter
ihm lagen.

Bin solcher Tod ist ein schöner, éhrenvoller Tod,
nach einem Leben, das in unablässiger Bemühung für
das Wohbl Anderer aufgegangen ist. — Und in schlichter
Selbstlosigkeit hat er diese Arbeit bewältigt, still und
geruuschlos, ohne viel davon zu reden. Viel reden war
uberhaupt nicht seine Sache; auch im öffentlichen Leben
sprach er nur von dem, was er ganz und voll verstand,
von juristischen Dingen. Denn nur die Sache und sein
Verstand davon gab ihm das Wort ein; auch keine
Spur von rhétorischen Mitteln, weder physischen noch
geistigen, war bei ihm zu finden. Und doch vwirkte
und überzeugte seine Rede, weil man den Eindruck

gewann, dass sie aus Deberzeugung, aus begründeter
Deberzeugung hbervorgebe. Sie war eben der volle

Ausdruck seiner einfach-schlichten Natur, eéines leiden-

schaftslosen seltenen Gleichmuthes, éines ruhigen Gleich-
gewicehtes der geistigen und gemüthlichen Krafte, wie
sie wohl in wenig Menschen zu finden sind. Diese
Geistesart war ihm éin zwiefacher Segen. Sie war die
Queélle seiner selten getrübten, klaren und freundlichen
Stimmung, aus der wiederum seine unverdrossene Arbeits-
freudigkeit hervorgieng, die ihn niemals, auch unter
dem Druck seiner in den spätern Jahren schwerlastenden
Arbeit, niemals auch nur éein Wort der Unzufriedenheit
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oder des Unmuthes sprechen liess. Er kannte keine

Deberbürdung.

Seine Geistesart, die Dnmittelbarkeit seines Denkens,

dem alle Voreingenommenheit und bewusste Anpassung

am aussere Bedingungen fern las und seine Gémüths-

ruhe machten ihn ferner zum Jurisſten und zum Richter,

wie ér sein soll, gerecht und frei von Vorurtheil. Wir

denken, die Worte berufenerer Manner, die seine amtliche

Thatigkeéit kennén zu lernen Gélegenhbeit hatten, werden

diese Seite seines Wesens eingehender beleuchten. Für

denjenigen aber, der ihm im Leben nahe stand, tritt

seine streng juristische Konsequenz zurüek vor seinem

allgemein menschlichen Charakter, weéil in diesem der

Sinn für Recht und Geéréchtigkeit gepaart war mit einem

milden, guten Herzen und humaner Denkweise. Wie

gerne und freundlich hat er auech in seiner Arbeit dies

bewabhrt und seine Rechts- und Gesetzeskunde verwendet,

um WMittwen und WMaisen freundlichen Beistand zu

leisten.

Aus der schlichten Einfachheit seiner Natur ist

auch éine andere Richtung seiner Lebensthätigkeit her-

vorgegangen, seine Arbeit für die Turnerei. Auch hier

war es nur Arbeit, nur die redliche Bemühung um das

gute und schöne Ziel des Turnens, was ihm vorschwebte,

ihm den allwegs frischen Muth und die nie ermüdende

Ausdauer gab. Alles bloss Aeusserliche, Hohle, das

sich so leicht auf diesem Gebiete mit einschleicht, war

ihm fremd und verhasst. Diejenigen Manner, die in

seinen jüngern Jahren diese Bestrebungen mit ihm ver—

eéinte, werden auch hierin für ihn zeugen.

Wabhrend seines Lebens hat er kKein Zeugniss, keine

Anerkennung für sich verlangt. Anspruchslos aber treu

seine Pflicht zu eéerfüllen war für ihn etwas Selbstver-  
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stündliches, sein innerstes Lebenselement; auf diesem
Grund war er auch éin achter Republikaner und ein
wahrhaft demokratisch gesinnter Mann und Bürger.

Unser dahingeschiedener Mitbürger wird eine Lücke
zurũucklassen auf seinem Arbeitsfeld, aber auch einen
Segen. Denn vie in der physischen Welt keine Rraft
verloren geht, so verlöscht auch im Reiche des Geistes
keine sittliche Kraft schon mit ihrer nächsten unmittel-
baren Wirkung. Sie wirkt nach, auch wenn der Ein-
zelne, dem sie entströmte, nicht mehrist und senkt sich
still wieder in andere Menschenherzen als Antrieb zu
gleichem Thun und Streben.

Unvergesslich wird unser Mitbürger den Seinigen
bleiben, seiner grossen, weiten Familie, die gewohnt
war, in seiner milden, freundlichen und doch sicheren
Persönlichkeit ihren Mittelpunkt zu sehen und dem
engern Kréise der Seinigen, die in überwaältigendem
Schmerz den treuen Vater und Bruder beklagt.
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vom 5. April 1894.

Geéestern, den 3. April, starb im Krankenhause zum

„Rothen Kreuz“ in Fluntern Dr. Emil Sträuli, Präsident

des zürcherischen Obergerichts. Der Mann, der sechzig

Jahre einen gesunden Geéist in éeinem kräftigen und

gesunden Körper getragen, hatte die rasche Entscheidung

durch einen gefährlichen operativen Eingriff beginnen-

dem Siechthum vorgezogen, sobald ihn die Aeërzte auf

die Möglichkeit éeines solchen hinwiesen; aufrechten

Hauptes noch ging eér dieser Entscheidung entgeégen,

aber die Kunst des Arztes vermochte es nur, den Herd

der Zerstörung aufzudécken und die Unmöglichkeit der
EBindäâmmungfestzustellen.

Der Trauer derjenigen, die ihm im Leben am

nachsten gestanden, werden sich die weitesten Kréeise,

denen der Verstorbene angehbört, anschliessen; es wird

seine Bestattung zur Trauerfeier des ganzen Kantons

Zurich sich gestalten; denn dem Gemeinwesen hat seine

Manneésarbeit géegolten und es hbat der Bétrauerte fast

drei Jahrzehnte an der Spitze des Gérichtswesens des

RKantons gestanden und dasselbe mit starker Hand ge—

leitet in einer Weéeise, die jeden Bürger mit Stolz auf

die Justizverwaltung des Kantons erfüllte.

Emil Sträuli wurde geboren im Jahre 1834, ein

Glied der in Winterthur hochangesehenen und durch 



treues Zusammenhalten ausgezeichneten Familie der

Sträuli, die sich von Wädensweil nach Winterthur ab—

gezweigt hatte. Er studirte die Rechtswissenschaften

und brachte, nachdem er schon im praktischen Leben

sich bethätigt, dieses Studium durch ein „mit grossem

Lobe* abgeélegtes Doktorexamen an Zürichs Hochschule
zum eéerfreéeulichen Abschluss.

Was die Beschäftigung mit dem klassischen, vorab

dem griechischen Alterthum an unsern Gymnasien so

Manche lehren Könnte und so Wenige lebrt, die Freude

an einer ebenmässigen Ausbildung von Geist und Körper

zugleich, das erfasste unser Sträuli mit Begeéisterung;

er wurde Turner, bethätigte sich eine Zeit lang als

Lehbrer der Turnkunst, und als dann ein kleiner Unfall

ihin die praktische Ausubung fernerhin erschwerte, blieb

er doch dem eédlen Sport zugethan und es fand wobhbl

kaum im Lande herum ein bedeutendeéres Turnfeststatt,

ohne dass sein sachverständiges Urtheil zu Hülfe und

zu Rathe gezogen worden wäre.

Sein volles Wirken wendet sieh nun dem Gerichts-

wesen zu. Ehe wir dasselbe weiter verfolgen, ein Blick

auf sein Familienleben. Er verbeirathete sich, sobald

er sich eine Stellung geschaffen; aber nur wenige Jahre

genoss er des chelichen Glückes, seine Gattin starb,
nachdem sie ibhm zwei Söhne und eine Tochter geschenkt.
Mit diesen Kindern aber, die ibm zur Freude und zum

Stolze heranwuchsen und mit eéiner treuen und auf—

opferungsvollen Schwester führte er éinen traulichen

Haushalt; dieser und die stete und nahe Verbindung

mit Brüdern und Schwägern fesselte ihn so stark an

sein Haus in Winterthur, dass er auch noch in höheren

Jahren schon stehend sich nicht losreissen konnte, trotz

der Mühen und Beschwerden fast täglicher Reisen im
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Sommer und Winter, früb auf, oft in dunkler, kalter

Nacht, stets rechtzeitis an seinem Posten, keine einzige

Sitzung aussetzend.
Zundchst war er 1861 als Mitglied des Bézirks-

gerichtes Winterthur, 18656 als Präsident desselben ge—

wählt worden. 1869 trat er in das Obergeéricht über;

seit 1876, nach dem Rüchktritte des verstorbenen Hon-
egger, wurde er von seinen Kollegen zum Präsidenten

érnannt und séeither bei jeder Amtserneuerung auch

aufs Neue ersucht, die beschwerliche und verantwortungs-

volle Leitung weiter zu führen. Es war bei dem vielen

Weéchsel in der Behörde nicht immer leicht, die ver—

schiédenartigen Elemente zusammenzuhalten; der ent-

schiédeéenen und doch so freundlichen und wohlwollenden

Autoritat Straulis hat man sieh so gerne untergéordnet.

War schon diese eine Seite seines Charakters

etwas, das ihn zum vorzüglichen Richter machte, so er-

füllte ein eiserner Fleiss und eine staunenswWerthe Arbeits-

kraft das Debrige. Und über alledem hatte er die

Gabe, rasch und sicher das Wésentliche der Streittfalle

zu eérfassen, und oft brachte sein klares, in kernigen

Sutzen ausgesprochenes Votum die widerstrebenden An-

sichten, die in érregter Debatte der Richter sieh kund-

gegeben, zum befriedigenden Ausgleich und die Fragen

zur richtigen Lösung.
Seit 1866 gehörte Sträuli dem Kantonsrathe an.

Wie damals das ganze junge und aufstrebende Winter-

thur schloss auch er sich der demokratischen Partei an

und er ist bei derselben offen und ebrlich geblieben

bis zu seinem Ende. Er war nie Parteiführer, nie

Agitator, aber ér hat seiner Partei, die ihn gehboben,

vorzuglichste Dienste gethan dadurch, dass er ihr Ehre

gemacht und sich in politischen Fragen eine Autorität 
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errungen, die auch vom politischen Gegner anerkannt

werden musste und anerkannt wurde. Es gibt auch

im Kampfe der Parteien éeine Arbeitstheilung und jedem

Ehre, der seinen Posten gut ausgeéfüllt hat.
Diese Stellung in der gesetzgebenden Behörde ver—

wendete er wiederum zur Förderung seiner Lebens-

aufgabe, der Réchtspflege. WMo diese in Erage stand,

griff er aktiv und mit Autorität in die Verhandlungen

éein. An der Feéesstellung aller unserer Justizgesetze:

Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz?von 1871, Gesetz

über die Rechtspflege von 1874, privatrechtliches Ge—

setzbach von 1887, überall hat Sträuli in- und ausser—

halb des Rathes, bei den Vorarbeéiten bis zur endgültigen

minutiösen Feststellung der Texte in der Rédaktions-

kommission des Kantonsrathes in leitender Stellung

mitgearbeitet.
Ein bleibendes litterarisches Denkmal-seiner Thaätig-

Keit ist sein grosser Kommentar zum Gesetz betreffend die

zürcherische Rechtspflege von 1876. Ein ungemessenes

Material an geésetzgeberischen Erlassen und Richter-

sprüchen ist da gesammelt, geésichtet und übersichtlich

geordnet worden und zum unentbebrlichen und ausser—

ordentlich zuverlässigen-Hülfsmittel für Jeden gestaltet,

der das Recht wissenschaftlich erfassen oder im Leben

zur Anwendung bringen vill.
Auch die DUmngestaltung und Förderung der zürche—

rischen Justizstatistik seit 1885 ist sein grosses Verdienust.

Buch zu fübren über den Geschäftsgang der Gerichte

und dabei aus der Eluth der täglichen Erscheinungen

bleibendé Erfahrungen und Gesetze zu geéewinnen für

die Entwicklung des Réchtslebens und des wirthschaft—

lichen Lebens, diese Aufgaben hat Sträuli mit klarem

Blicke eérfasst und thatkräftig durchgefübrt: Die Zu— 



———

sammensteéllung der „Prgebnisse der Rechtsstatistik von

1885—18910“ ist nur der éine Theil des vorläufigen

Abschlusses des Werkes, an der Vollendung des andern

Theils, die Erläuterung undwissenschaftliche Verarbeitung

der Daten hat ihn die todtbringende Krankheit gehindert.

1890 wurde Sträuli als Ersatzmann des Bundes—

gerichtes gewablt; bei der Erweiterung des letztern

wandten sich die Blicke zuerst auf ihn, er lehnte die

Debernabhme der neuen Aufgabe von Anfang an ab, um

dem ibhm lieb gewordenen Werke weiter zu dienen.

Und so wird nun sein Leib zur Ruhe gebracht

werden in der Erde seiner Vaterstadt, die um ihn trauert

und des Kantons, der in ihm éinen der besten Männer

verloren, und am tiefsten wird die Trauer Dérer sein,

die ihm menschlich näher gestanden, die in ihm den

lieben, guten Freund verloren.
Professor Zürcher.

 



„Neuo Zürcher Zeitung“

vom 9. und 10. April 1894.

Am6. d. M. hat sich die Erde über einem Manne

geschlossen, der nie grosses Aufschen von sich gemacht

hat, der kein Volksredner war und es auch nie hat

sein wollen, der aber stets mit so viel Eifer und Pflicht-

treue seines Amtes gewaltet, und so segensreich gewirkt

hat, dass es sich wohl geziemt, ihm in der Presse seines

Landes éinige WMorte dankbarer Erinnerung und An—

erkennung zu widmen.

Heinrich Emil Sträuli, geboren den 20. April

1834, war der alteste Sohn des Johannes Strauli, eines

braven, dusserst abeitsamen Mannes, weélcher wenige

Jahre vorher aus seinem Heimatsorte Wädensweil nach

Winterthur gezogen war und da eéine kleine Kerzen-

fabrik, die Anfange des heutigen grossen PEtablisse—

ments von Sträuli & Cie. gegründet hatte. Seine Mutter

war die Schwester des tüchtigen Fürsprechs und National-

rathes Benjamin Brändli, und es scheint, dass das Beispiel

des mütterlichen Oheims für den Lebensgang des jungen

talentvyollen Neffen bestimmend wurde, hat er doch seine

Erstlingsarbeit, dieInauguralDissertation, dem Andenken

an ihn in dankbarer Liebe gewidmet. Er warderalteste

von acht lebenden Geschwistern, vier Söhnen und vier

Töchtern, die alle mit der treusten Liebe an éinander

hingen und auch heute noch in ihren stets gepflegten

Beziehungen zu einander Eine grosse Familie bilden. 



Im Mai 1850 nach seiner Konfirmation bezog er

das obere Gymnasium in Zürich, und zwar so gut

vorbeéreitet, dass er eine Klasse überspringen kKonnte.

1853 ging er an die Universität Zürich über, wo kein

Geringerer als Theodor Mommsen das römische Recht

lehrte. Er trat auch gleieh in den Universitätsturn-
verein ein. Am éidgenössischen Turnfest des namlichen

Jahres, welches in Chur stattfand, eérrang er sich den

zweiten Kranz im Runstturnen. Die Jungfrau, welche

ihm diesen Kranz reichte, war die Schwester des Turn-

lehrers Ganzoni, und es hat wohl schon die eérste

Beégegnung den Keim zu der später sprossenden Liebe

gelegt, Anna Ganzoni ist acht Jahre spater seine Gattin

geworden, und seine éigene älteste Schwester führte

hinwieder Ganzoni heim.
Die folgenden Semester studierte Emil Straäuli in

Heéidélberg und Berlin, und es sind wobl hauptsachlich

die Namen Vangerow, Mittermaier, und unsere Lands-

leute Renaud und Friedrich Ludwig Keéeller, die ihn

wie so viele andere studierende Schweizer Juristen

nach jenen hohen Schulen zogen. Nach Hause zuruck-

gekehrt, übernahm er noch vor Vollendung seiner Studien

die Stelle eines Turnlehrers am Gymnasium in Winter-

thur. Bald wurde sein Name in den turnerischen

Rreéisen der ganzen Eidgenossenschaft mit hohen Ehren

genannt; mit dem schweizerischen Turnvater Niggeéler

wurde Sträuli enge befreundet. Damit hängt wohl auech

zusammen, dass eér von 1861 bis 1865 die Stelle éines

Ohefs des Rettungskorps der Stadt Winterthur bekleideéte.

1862 und 1863 leitete er je éeinen Turnlehrerkurs in

Winterthur, und ér hat auch éine Anleitung für den

Turnunterricht verfasst. Er war Gründer und lang-

jähriger Präüsident des kantonalen Turnvéreins, und 
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1867 Präsident der Turn- und Kadettenkommission in

Winterthur. Noch éine ganze Réihe weitere Erfolge

und Vérdienste Sträulis auf dem Geébiete des Turn-

wesens bat der Sprecher der Winterthurer Turnerschaft,

Stadtschreiber Dr. Schenk, an Straulis Grabe in Er-

innerung gebracht.

Nebpen den Turnustunden nahmen auch die Bebörden

der Stadt die grosse Arbeéitskraft und Pflichttreue des

jungen Mannes in ihren Dieust. Er wurde zum Aktuar

des Schulrathes, der Schulpflege, der RKirchenpflege

gewahlt, 1860 auch zum Mitgliedé der Beézirkesschul-

pflege in welchem Kollegium er bis 1866 blieb, 1863

zum Mitsliede der Stadtschulpflege. RKaum volljahrig

und damit wahlfahis geworden, wurde er 1858 auceh

schon zum Ersatzmann des Bezirksgerichts eérnannt.

War aueh durch diesen raschen Lintritt in das

gffentliche und berufliche Leben seinem Besuche von

Vorlesungen éin schnelles Ende bereitet worden, s0

hatte eér doch damit séeine juristischen Studien nicht

aufgegeben. Um die Wurde eines Doctor uris utriusqueo

zu érlangen, begann er eéine Arbeit „Ueber den Nies-

prauch 4n verzehrbaren und unkörperlichen Sachen“,

in weélcher der verus und der quase usει ſructus in

ihrer Anwendung auf die genannten anormalen Objekte

einlasslich besprochen wurden. Allein die Abhandlung

wvuchs ihm unter der Hand zu einem so bedeutenden

Umfange an, dass sie die Grenzen eéiner gewobnlichen

Dissertation uberschritten haben würde. Er sah sich

daher genöthigt, aus derselben denjenigen Theil heraus-

zugreifen, welcher am eheésten eéine selbstündige Dar-

stellung zuliess, und so beschränkte er den Gegenstand

Seiner Dissertation auf „Den Niessbrauch an Rapital-

forderungen nach gemeinem und zürcherischem BRechte“.
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Seiner bescheidenen Weéise gemäss spricht er in der

Vorrede zu der auch so noch stattlichen Arbeit die

Befuürchtung aus, dass sie zufolge der Aufhebuns ihrer

Verbindung mit den übrigen Theilen seiner Untersuchung

mit Bezus auf Anordnung, Deutlichkeit und Vollb

standigkeit nicht alle Ansprüche beéfriedige; es ist dies

aber durchaus nicht der Fall, im Gégentheil ist sie wie

alles von Sträuli sorgfältis erwogen, klar gedacht und

einfach und fliessend geschrieben. Es ist intéressant,

dass in dieser Dissertation zum eérstenmale der Versuch

gemacht wurde, zwischen verbrauchbaren und nicht ver⸗

prauchbaren Forderungen zu unterscheiden, eine Théorie,

welche zwanzig Jahre später ein anderer Béarbeiter

dieser Lebre, Professor Stammler in Halle, wie es scheint

ohne Sträulis Arbeit zu kennen, eébenfalls aufgestellt

hat. Und wenn sieh auch Bedenken gegen dieselbe

erheben, so ist doch der Scharfsinn und die Originalitãt,

wit welcher der junge Kandidat sie aufgestellt hat,

wohl anzuerkennen. Was aber dieser Arbeit besondern

Werth verlieh, das war der Umstand, dass sie eéine der

ersten war, unter denen welche die Wissenschaft des

römischen Rechtes auf unser zürcherisches privatrecht-

liches Gesetzbuch in Anwendung brachten, und dass der

Autor in der That das praktisch geltende zürchérische

Recht mit dem scharfen kritischen Geiste der Altmeister

juristischer Kunst durchdrang. Er zitiert neben ein—

Ander die Paragraphen unseres Géesetzbuches und die

Stellen des corpus uris oder der sonstigen Fragmente der

klassischen Juristen, die Entscheidungen in Schaubergs

Zeitschrift für zurcherisches Recht, die alten zürcheérischen

Rechtsquellen und die Autoren des gemeinen und des

deutschen Privatrechts. Die Dissertation kann damit

wobl füglich als das Titelblatt seines ganzen nachherigen 
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Wirkens beéezeichnet werden: er hat alle seine geistigen

Rrafte, all sein Wissen und Können in den unmittel-

baren praktischen Dienst seines Landes gestellt.

Beézeichnend und wiederum ganz seinem Meéesen

entsprechend ist der Umstand, dass sich unter seinen

Theésen die ſindet: „Luxus ist auch national-onomisch

verwerflich“. Den Doktortitel érhielt er am 23. Marz

1861 mit der Note magno cum laude.

Noch im nämlichen Jabhre rückte er zum Mitgliede

des Bezirksgerichtes Winterthur vor, und bald nachher

übernabm eér aus dessen Geschäften die mühselige und

viel Aufopferung und Takt erfordernde Stelle éines

Untersuchungsrichters. Jetzt erkannte man auch, was

für eine tüchtige Kraft das Gericht an ihm gewonnen

hatte, und schon im Jabr 18650 wurde er an die Spitze

desselben berufen. Das nächste Jabhr finden wir ihn

als Ersatzmann des Obeérgérichts, und zugléich berief

ihn der WMablkreis Winterthur zu seinem Vértreter im

Grossen Rathe, dem nachmaligen Kantonsrathe. Er hat

dieser Behörde angehört bis an sein Lebensende, und

seinen Wahlkreis auch im Verfassungsrathe des Jahres

1868 vertréten.

Im Rathe hielt er, wie der Redner des Ober-—

gerichtes, Herr Kronauer, bei der Bestattung mit Bécht

gesagt hat, entschieden zur demokratischen Partei im

Sinne der damaligen Zeit und trat ein für die Er—

weiterung der Volksrechte; aber er war niemals ein

schroffer Parteimann, dazu fehlte ihm die Einseitigkeit,

die Leidenschaft, und bald trat er auch in eine so

hohe richterliche Stellung ein, dass siech dies mit der-

selben nicht vertragen haben würde. Er war über—

haupt Kein parlamentarischer Redner, seine Sprache

nieht fiessend und schwungvoll, sondern abgebrochen
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und ohnée Pathos, er wirkte durch den Inhalt, nicht

durch die Form seiner Rede; seine Abneigung gegen

alles Debersechwangliche, Prunkende hielt ihn von jedem

rhetorischen Aufwand ab. Er wirkte weit mehr durch

die Arbeit in den Kommissionen als dureb Reden im

Rathe. Im Mai 1871 wurde er in die Gésetzesrevisions-

Kommission berufen, im August 1872 in die Kommision

fur die Gesetze betreffend das Geriehtswesen, in welcher

er hauptsachlich mit seinem Freéeunde und Rollegen

Dr. Honegger und mit Professor Preéichler zusammen

wirkte; aber im wésentlichen ist das 1200 Paragraphen

umfassende, und die ganze Gerichtsorganisation, Zivil-

und Strafprozessordnung und die Beésoldungen und Ge—

Pubren des Gérichtswesens normierende „Gesetz betreffend

die zurcherische Rechtspflege“ vom 2. Christmonat 1874

mit einem Nachtrage vom 13. Brachmonat 1880 sein

Werk, wie er denn auch 1883 éinen treéfflichen ein-—

gehenden, die Vorbeérathungen und die Gerichtspraxis

Du Rathe ziehenden Kommentar dazu geschrieben hat,

Sein litterarisches Hauptwerk, und éin Buch, das für

die Renntniss und Handhabung der zürcherischen Rechts-

pflege unentbebhrlich geworden ist. Klar und präezis

redigiert bedeutet das Gésetz éine grosse Vereinfachung

des Prozessgangés. Seine wesentlichen Errungenschaften

pezeichnete der schon ervahnte Redner des Ober⸗

gerichtes folgendérmassen:

„AnStelle der Rollegialgerichte (Kreisgerichte) fur

Bagatellsachen trat Binzelkompeétenz; die Stellung des

Handelsgerichtes wurde erweéitert, die Thaätigkeit der

Suhnbéamten intensiver gestaltet, die Grundsatze der

Oeffentlchkeit und Mundlichkeit im Zivil- und Straf⸗

prozesse durchgeführt bis zur öffentlichen Beéerathung

den obersten Kollegialgerichten; der Grundsat- freier
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Beweiswürdigung ersetzte die alten verschnörkelten Be—

weistheorien“. Der Rédner fügte auf Grund der Er—

fahrungen des Obergerichtes bei: „Das Werk hat sich

in der Praxis im wesentlichen durchaus bewährt und

eéingelebt; nur wenige mehr formelle und 6konomische

Aenderungen erlangten seither Gesetzeskraft. Das Gefübl,

von welchem Sträuli selbst durchdrungen war, und

welchem er 1886 in éinem öffentlichen Vortrage Aus-

druck verliebh“ (es war in der Herbstversammlung des

Hochschulvereins zu Andelfingen) „dass die unbeschränkte

Advokaturfreiheit durch Wiedéreinführung eines Staats-

examens für Juristen eingedümmt werdensollte, ist bis

jetzt trotz seiner Berechtigung frommer Munsch ge—

blieben.“
1875 war eér Mitglied der Kommission für Prüfung

der Frage beétreffend Révision des privatrechtlichen

Geésetzbuches, welche unter dem Vorsitze von Professor

Treichler das Erbrecht wesentlieh umgestaltete, haupt-

sdchlich im Sinne éiner Besserstellung des weiblichen

Geschlechtes in der Erbfolge. Ist auch der in der

Hauptsache von Treéichler redigierte Entwurf trotz der

Annahme im Kantonsrathe vom Volke verworfen worden,

so bildet er doch die Hauptgrundlage der später an—

genommen Reédaktion des Erbrechtes und hat damit

sein bleibendes Verdienst.
Wichtiger aber war Sträulis Mitwirkang in der

im November 1881 éernannten Kommission, weleche die

mit 1. Januar 1888 in Kraft getretene neue Redaktion

des privatrechtlichen Gesetzbuches vorzuberathen battée.

Es galt vor allem, das zürcherische Gesetzbuch mit

den Bestimmungen der Bundesgesetze betr. Handlungs-

fahigkeit, Zivilstand und Ehe, Obligationen- und Mobiliar-

sachenreécht, aber auch mit einer Anzahbl zürcherischen 



Spezialgesetze die seit 1856 érlassen worden waren, in

Debéreinstimmung zu bringen; dann aber auch, in der

Geérichtspraxis zu Tage getretene Uebelstände und

Rontroversen zu beseitigen, und überhaupt den neueren

Anschauungen nund Anforderungen gerecht zu werden.

Zunachst wurde vom Régierungsrathe der Unterzeichnete

zum Redaktor érnannt, und sodann dessen Entwurt

einer Expertenkommission unterbreitet, welehe aus den

Herren Professor Treichler, Dr. Sträuli, Dr. J. Escher,

Geérichtspräüsident Frei und Dr. Ryf bestand, und unter

dem Vorsitze vom Regierungsrath Spiller tagte. Den

von dieser Kommision ausgearbeiteten Entwurf legte

dann hinwvieder der Kantonsrath einer Kommission von

neun Mitgliedern vor, an deren Spitze Dr. Strauli stand.

Haben auch beide Kommissionen, und beéesonders die

erstere, grossen Antheil an dem Reéeyvisionswerke, so ist

es doch dem Reédaktor geradezu Beédürfniss, hier öffent-

lich zu eérklären, dass er die allerwichtigste Hülfe bei

der Arbeit gerade von Strauli erfahren hat, dass nament-

leh manche sorgtältige Redaktion, bessere Schema—

tisierung, aber auch manche materielle Verbesseruns

gerade ibhm zu verdankenist.

Pine wéeitere umfassendere Arbeéit Sträulis, deren

Deétails aber dem Verfasser dieses Lebensabrisses sich

entziehen, war seine Mitwirkung bei der vom Kantons-

rathe im Juli 1890 niedergesetzten Kommission für die

Vorberathung éines Gésetzes bétreffend Einführung des

Bundésgéesetzes uber Schuldbetreibung und Konkurs,

éine Mateérie von ganz besonderer Schwierigkeit, bei

welcher die Hauptaufgabe dem damaligen Oberrichter

Molt 2ufel.

Zahlreiche andere kKantonsrätbliehe Kommissionen,

deren Mitglied Dr. Sträuli war (betreffend Begnadigungs- 
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gesuche, Debelstände bei Wahlen, Notariatswesen, Ab-—

lösung von Reéallasten u. 8. W.) übergebend, darf ich

doch nicht unterlassen, der Thätigkeit Straäulis in der

Geésetzesredaktionskommission zu gedenken, welecher er
von 1875 an bis 1893 angehörte und seit 1881 vorstand.

Der für Manchen so unerquicklichen Arbeit, den vom

Kantonsrathe festgesetzten matériellen Bestimmungen

die endgultige, Klare, Knappeé, stylistiseh riehtige Form

zu geben, unterzog er sich mit nie ermattendem Fleisse

und fast peinlicher Gewissenhaftigkeit; und der Nutzen,

den er damit der Anwendung der Gesetze in unserem

Lande gebracht hat, wird nicht kleiner dadurch, dass

er sieh den Augen der Férnerstehenden entziebt.

Am18. November 1869 wurde Sträuli in das Ober-

gericht berufen, und im Juli 1876 zu dessen Präsidenten

gewablt. Mit Bezug auf sein Wirken in diesem Rol-

legium lasse ich doch wohl wieder am besten dem

Sprecher des Obergerichtes selbst das Wort:

„Die Geéschaftsleitung im Obergericht erfordert gan-

bedeéeutenden Aufwand von Zeit und Arbeitskraft, und

seit der Aufhebung des früheren Unterschiedes von

Civil- und KRriminalabtheilung vollständige Beherrschung

aller der vielseitigen Gebiete des Rechtslebens. Strauli

zeigte, dass er voll und ganz den Aufgaben gewachsen

war. Er fragte nie, was und wieviel es zu thun gebeé,

wie er zu seiner Erholungszeit Komme; das Erste und

Massgebende war die Anforderung an sich selbst zur

Erfüllung der an ihn herantretenden Aufgaben. Géreécht,

unparteiisch in der Entscheidung der vor Gericht ge—

brachten Rechtssachen, wog er auch bei der Geschäfts-

vertheilung auf die éinzelnen Mitglieder jedem das

gleiche Maass zu, verlangte aber auch von jedem recht-

zeitige und ganze Erfüllung der Pflichten. Unter seinem 



Vorsitz mussigten sich die Parteivertreter in persönlichen

Angriffen auf ihre Géegner, und im Richterkollegium

glichen sich die Parteischattierungen, soweit solche vor-

Kamen, aus. Er wusste, wo nöthig, zu vermitteln, auch

in schwierigen Eventualabſtimmungen die Sache auf

den richtigen Punkt zu führen; und wenn erbei gleich-

getheilten Stimmen den Stichentscheid abzugeben hatté,

so geschab es mit überzeugenden Gründen undofterst

die rechte Lösung im letzten Votum bietend. In jedem

éinzelnen Falle zeigte er gründliche Kenntniss der

Akten und eéeingehende Durcharbeitung der rechtlichen

Fragen. Mit vortrefflichem Gedachtniss, reichem Wissen

und reicher praktischer Erfahrung ausgeérüstet, war er

so recht das Vorbild seiner Kollegen, und zum Präsi-

denten geschaffen. Stets bereit, mit Rath und That an

die Hand zu geben, auch in Stadien der Sache, da er

nicht direkt mitzuwirken bhatte, machte er sieh zum

Freund Jeden von den Vielen, die im Laufe der Jahre

dem Gérichte zugetheiltwurden. In dem schwierigen

Amte der Audienzgebung gegenüber dem Publikum

wusste er staunenswerthen Gleichmuth zu bewahren, —

unverdrossen legte er die Arbeit weg, um den Aermsten

nicht warten zu lassen. Gern war eéer auch jederzeit

bereit, den vielfachen Begebhren um Verschiebung von

Terminen zu entspréchen, die so oft an die Géschäfts-

leitung gestellt werden.
Seit dem Jahre 1876 redigierte er Jahr um Jahr

die Jahresberichte über den Gang des zürcherischen

Justizwesens mit systematischer statistischer Bearbeitung

ihrer Resultate.“
Auch die schweizerische Bundesversammlung wür—

digte seine Arbeéeitskraft und Tüchtigkeit, indem sie ihn
im Jahre 1889 an Stelle des verstorbenen Dr. Honégger 
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zum Suppleanten des Bundesgerichtes ernannte. Und

auf Grund seiner bewährten Arbeit in der kantonalen

Rechtsstatistix bérief ihn der Bundesrath in die Kom-

mission für die Statistik des eidgenössischen Konkurs-—

und Beétreibungswesens.

Wie in seinem Berufe, so war Dr. Sträuli in seinem

Leben ausser demselben: in der Jugend wie im Mannes-

alter bis zu seinen letzten Monden stark und gesund

am Rörper wie an Geéist; bedächtig im Erfassen, aber

unentwegt an der gewonnenen Debeérzeugungfesthaltend,

voll regen Pflichtgefühls, dann aber auch wieder ur—

gemuthlich und fröhlieb mit den FEröhlichen, éein treuer,

Kkaum genug zu schätzender Freund. Erebrte mit voller

Anerkennung die Anschauungen und Deéberzeugungen

Andeérer, und niemals trübte die Verschiedenhbeit der

Ansichten, sei es in Wissenschaft, Politik oder BReligion

seine freundschaftlichen Gefühle auch nur im mindesten.

Denn séine offene rückhaltloss Natur musste auch bei

seinen Freunden die gleiche offene rückhaltloss Sprache

wachrufen; und wie alles Kleinliche, aller Neid und

alle Missgunst ihm fremd war, so hätten auch seine

Freunde sieh vor ihm und vor sich selbst schämen

müssen, wenn sie sich je auf einem solch kleinlichen

Geéfuhble értappt hatten. Wie gern anerkanpte im Gegen-

théil Piner des Andern Erfolge und freute sieh an der

Anerkennung, die dieser fand!

Und wie das Kleinliche, so stiess ihn das Gross-

thun ab. Ur liess sich nicht imponieren durch den

Schein, und unsympathisch war ihm alles Wortgepränge.

Er lächelte über die Eitelkeit, die sich etwa darin kund

gab, und sein scharfer Verstand fand schnell heraus,

wie klein manchmal unter der prunkenden Hülle der

Kern war. 



Sein volles Glück fand er in einem idéal schönen

Familienleben. Seiner 1861 mit Anna Ganzoni ge—

schlossenen Ehe entsprossen zwei Sohne und eéeine Toch-

ter, die zeitlebens des Vaters grösste Freude waren,

und über welche nur darum hier nichts WMéeiteres ge—

sagt werden soll, damit ihrer érerbten Bescheidenbeit

nicht zu nahe getreten werde. Leider starb seine

Gattin schon nach wenigen Jabren, tief betrauert von

allen Ihrigen. Aber an ibhrer Stelle leitete von da an

Sträulis Schwester Emilie sein Hauswesen, von seinen

Rindern wie eine Mutter geliebt und verehrt, und auch

ihrerseits sie mit mutterlicher Liebe und Sorge umfassend,

ihrem Bruder stets mit schwesterlicher Treue ergeben,

wie sie ibn auch bis zu seinem letzten Athemzuge ge—

pflegt hat. Es ging einem immer das Herz auf, wenn

man in diesem trauten Familienkreise einkebrte.

So schienen noch Jahre glücklichen, segensreichen

Wirkens demallseitig verebrten Manne beschieden zu

sein. Da zeigten sieh um Neujabhr 1894 die eérsten

Spuren einer Krankheit in den Verdauungsorganen.

Zuerst nicht beachtet, pochten sie immer stäarker an.

Noch éinmal raffte Sträuli sieh auf und begab sich,

nicht ßeberfrei, nach Zürich auf seinen Posten ins Ge—

richtshaus. Da trat éein Rückfall ein, der nur noch

von einem chirurgischen Eingriff Rettung erwarten liess.

Es sollte nicht sein. Als der Ohirurg den Leib des

Patienten geöffnet hatte, erkannte er, dass die Zer-

störungen und Verwachsungen im Innern schon zu weit

vorgeschritten waren, um durch irgend welche Mass-

nahmen wieder gut gemacht werden zu können. Mit

heroischer Fassung nabm Sträuli die Mittheilung ent—

gegen, dass es keine Rettung mehr gab. Er schien

éinem langsamen qualvollen Ende entgegen zu gehen. 



— 6—

Da geschah éin Darmdurchbruch; und so schmerzvoll

auch für die Seinigen und alle Näherstebenden die

rasche Wendung zum Tode war, so müssen wir doch

sagen: es hat ein gütiges Geschick ihn vor dem schmerz—

vollsten Siechthum bewabrt. Uns bleibt er im Andenken

als leuchtendes Vorbild. Die Erde sei ihm leéicht.
86cb.

 



„Schwoizer Blätter

für Handelsrechtliche Entscheidungen“
vom15. April 1894.

Am3. April d. J. hat der Tod das Leben éines

Mannes vernichtet, der sieh um die Béchtspflege des

Kantons Zürieh hohe Verdienste eérworben hat und

welchem daher auch an dieser Stelle einige WMorte

ehrender Erinnerung gewidméet seien.
Herr Dr. Emil Sträuli gehörte dem zürcherischen

Obergeérichte seit November 1869 als Mitglied an und

seit 1876 wablten ibn seine Kollegen alljahrlich ein—
müthig zum Präsidenten. In der That war Niemand

besser dazu berufen, an der Spitze des obersten kan-—

tonalen Geéerichtes und damit des zürcherischen Gerichts-

wesens überbaupt zu steben; denn Dr. Sträuli vereinigte

in seltenem Maasse die EBigenschaften eines vortrefflichen

Richters mit denjenigen eines tüchtigen Administrators.

Zum Richteramt war er ausserordentlieb befahigt. Von

durchaus rechtüchem und geradem Charakter, verfügte

er übér eéeinen scharfen, Kritischen Verstand und das

Talent rascher und dabei klarer und präziser Auffassung;

hiemit verband sich ein ruhiges Wesen, dem alle Leiden-—

schaftlichkeit ferne lag, pünktliche Gewissenhbaftigkeit,

éine beédeutende Arbeitskraft und freudige Arbeitslust.

Doktrinarem Mesen, dem WMortgepränge und der Phrase 
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war Dr. Sträuli gründlich abhold, dagegen Vertreter

eines gesunden Menschenverstandes, der sich bei ihm

Kraftvoll, oft etwas urwüchsig, äusserte.

Bei der Verwaltung der BRéchtspflege, weleche in

unserm Rantone beinahe ganz in die Hande der Ge—

richte, vorab des Obergerichtes gelegt ist, hielt V

Strauli streng auf Ordnung und Pflichterfüllung. Seinem

wachsamen Auge und seiner Energie, womit er überall,

wo Nachlassigkeit zu Tage trat, Abhilfe schaffte, sind

bedeéutende Fortschritte in unserer Rechtspflege, nament-

lich binsichtlich einer prompten und sorgtfältigen Ge—

schäftsbehandlung zu verdanken. Beédeéutendes leistete

éer auch für die Durchfübrung, Ausgestaltung und

wissenschaftliche Verwerthung der zürcherischen Rechts-

sStatistik, welche Professor Treichler seiner Zeit als Vor-

stand der Justiz- und Polizeidirektion ins Leben gerufen

hatte.

Im Jahre 1866 in den Grossen Rath und dann

aueh in den Véerfassungsrath gewählt, schloss Dr. Sträauli

sieh der damaligen demokratischen Bewegung mit vollem

Herzen an und blieb derselben sein ganzes Leben hin-

dureh treu, nicht als engherziger Parteimann, aber als

warmer Volksfreund. An den gesetzgebenden Arbeiten

des Rathes, namentlich auf dem Geébiete der Rechts-

pflege, nahm eér ganz hervorragenden Antheéil. Schon

1866 war der Rechtsgang auf Grund der Vorschläge

von Treichler, Rüttimann, wesentlich vereinfacht und

verbessert worden, so durch Abschaffung des Eides und

der Rechtsmittel wegen Incidenzpunkten u. s. w. Die

demokratische Bewegung brachte weitere Umgestaltungen,

wie 2. B. die Béseitigung der RKréisgerichte. Es ist

wesentlich das Veéerdienst Sträulis, den neuen Ideen die

passende legislative Fassuns gegeben zu haben. Nicht 



minder werthvoll war seine Bethätigung bei einer Reibe

neuerer Gésetze, bei denen sein Wort oft maassgebend

war. Es sei hier nur érinnert an die im Jahre 1887

abgeschlossene Réevision des Privatrechtlichen Gesetz—

buches und die Einführung des eéeidgenössischen Be—

treibungs- und Konkursgeésetzes ins zürcherische Reéchts-

system, Arbeéeiten, welche ebenso sehr Sachkenntniss und

Scharfbliek als auch staatsmäannischen Sinn erhbeischten.

80 stellte Dr. Sträuli seine ganze Kraft in den

Dienst des Gemeinwesens. Zu litterarischem Wirken

gönnte eér sich, obwobl er die Fahne der Wissenschaft

stets hoch hielt,nur ausnahmsweise Zeit; aber auch in

dieser Hinsicht schuf eér sich ein bleibendes Denkmal

durch seinen Kommentar zum Geéesetz über die zürche—

rische Rechtspflege (1883), eine Frucht ausserordent-

lichen Fleisses und völliger Beherrschung der Mateérie.

Allzu früb hat das Grab sich über dem vortreff-

lichen Manne geschlossen, der in stillem Wirken Grosses

leistete. Als treuer Schirmer des Rechtes und Bild

eines einfachen und doch sehr bedeutenden Geistes lebe

er in unserem Andenken fort! Sch.

— 
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